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Ausführliche Erläuterungen erübrigen sich. Die springenden Punk-
te – die Todesnähe und die in einer öffentlichen Versammlung erzielte 
Einvernehmlichkeit mit den tonangebenden weltlichen wie geistli-
chen Personenkreisen des Frankenreichs – sind offenkundig. Näher 
hinzuweisen ist lediglich auf den Umstand, dass die Reichsaufteilung 
gleichbedeutend mit einer Designation war. Karl wie Karlmann wurden 
nach Pippins Tod, jeder in seinem eigenen Reichsteil, einem Weiheakt 
unterzogen und damit zu Königen erhoben56.

Über die Wiedergabe der Fakten hinaus hat sich die Literatur, zumal 
in Überblicksdarstellungen, des Gesamtvorgangs kaum angenom-
men57. Kasten hat vor einigen Jahren immerhin die Neuerung hervor-
gehoben, die nun in Bezug auf das Vater-Sohn-Verhältnis ins fränkische 
Reich eingebracht wurde. Nach ihrer Auffassung gründete sie in einem 
Rückgriff auf das ius paternum, das die Karolinger jetzt bei ihren letzt-
willigen Verfügungen über das Reich anwandten58. Es gewährte Pippin 
die Möglichkeit, über die Art der Reichsteilung und über die Nachfolge 
seiner Söhne unabhängig von deren Zahl zu bestimmen. Jenseits der 
Frage nach der Rechtsgrundlage kann ganz allgemein die Ausübung der 
Designation bei den Franken in ihrem Neuerungscharakter nicht stark 
genug betont werden. 
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Reiches unter Karl dem Großen 1 (²1888) S. 23; Heinrich Fichtenau, Das karo-
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